
Aufgrund des § 1 Abs. 3 und des § 10 des Baugesetzbuches (BauGB) i. V. m. § 40 der 
Niedersächsischen Gemeindeordnung hat der Rat der Stadt Oldenburg (Oldb) diese Än-
derung Nr. 2 des Bebauungsplanes S-702, bestehend aus der Planzeichnung und den 
nachstehenden textlichen Festsetzungen, als Satzung beschlossen: 
 
 

§ 1 
Art der baulichen Nutzung 

 
Im allgemeinen Wohngebiet (WA) sind die Ausnahmen gem. § 4 Abs. 3 Baunutzungsver-
ordnung (BauNVO), Stand 23.01.1990, nicht zulässig. 
 
 

§ 2 
Bisherige Festsetzungen 

 
Die bisherigen Festsetzungen des Bebauungsplanes S-702 treten nur insoweit außer 
Kraft, als sie von dieser Änderung Nr. 2 des Bebauungsplanes S-702 geändert werden. 
 
 
Oldenburg, 


